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Der Vorsitzende des HLBS-Landesverbandes Hessen Kurt Möller (r.) be-
dankt sich bei Regierungspräsident Mark Weinmeister für seine Teilnahme 
an der Arbeitstagung. Foto: Möller

Mangel an Sachverständigen 
schafft Probleme
Arbeitstagung zu Freiflächen-PV und Abdriftschäden

Bereits Anfang Oktober trafen sich das Regierungspräsidium Kassel 
und der Hauptverband der landwirtschaftlichen Buchstellen und 
Sachverständigen in Hessen in Alsfeld-Eudorf zu einer gemeinsamen 
Arbeitstagung. Bei den Vorträgen zahlreicher Sachverständiger wur-
den Probleme bei der Flächen- und Bodenbewertung, aber auch 
bei aktuellen steuerlichen Fragen deutlich. Der Mangel an Nach-
wuchs bei den Sachverständigen stellt eine zusätzliche Hürde dar 
und schaffe Verzögerungen.

Dezernatsleiter Christoph La-
czny begrüßte die anwesenden 
Sachverständigen, Steuerberater 
und Wirtschaftsberater sowie die 
Vertreter der Gutachteraus-
schüsse, der Finanzverwaltung 
und der Landwirtschaftsverwal-
tung. In seinem Grußwort wies 
Regierungspräsident Weinmeis-
ter als oberster Chef der Bestel-
lungsbehörde auf die Probleme 
der Überalterung, des Mangels 
an ausreichender Zahl von land-
wirtschaftlichen Sachverständi-
gen sowie die umfangreichen 
Bemühungen der Nachwuchsge-
winnung hin. 

Der Umstand, dass in Hessen 
aktuell nur drei landwirtschaftli-
che Sachverständige unter 65 Jah-
ren für die Betriebsbewertung 
öffentlich bestellt und vereidigt 
sind, bringe automatisch Proble-
me bei der Bearbeitung von Inf-
rastrukturmaßnahmen und Ge-
richtsaufträgen mit sich. Somit 
könne eine zeitnahe Sachbewer-
tung der Gutachtenaufträge nicht 
mehr sicher gewährleistet werden.

Baumaßnahmen  
werden verzögert

Wie Weinmeister weiter erläu-
terte, führe dies zu Verzögerun-
gen bei Planungen, Baumaßnah-
men und öffentlichen Maßnah-
men im Bereich der Infrastruktur. 
Daher erfolgte ein dringender 
Appell an alle inte ressierten Fach-
leute, sich bezüglich einer öffent-
lichen Bestellung beim Regie-
rungspräsidium Kassel beraten zu 
lassen. Der Vorsitzende des 
HLBS-Landesverbandes Hessen, 
Kurt Möller, dankte dem Regie-
rungspräsidium Kassel und seinen 
Mitarbeitern für die eingeleiteten 
Maßnahmen zur Nachwuchsför-
derung. Der HLBS als Berufsver-
band der Sachverständigen unter-
stütze dies mit Seminaren in 

Grünberg für Sachverständige, 
entsprechenden Fachinformatio-
nen sowie Tagungen.

Planung von  
Freiflächen-PV-Anlagen

Schwerpunktthema der Vor-
tragsveranstaltung waren die 
steuerliche, planungsrechtliche 
und taxatorische Bewertung von 
Freiflächen-PV-Anlagen. Philip 
Schröer vom Regierungspräsidi-
um Kassel stellte die Planungs-
abläufe vor und betonte, dass 
Freiflächen-PV-Anlagen nur auf 
schlechteren landwirtschaftli-
chen Standorten unter 45 Bo-
denpunkten beziehungsweise 
unterhalb der durchschnittlichen 
Gemarkungswertzahl genehmi-
gungsfähig seien. 

Der Steuerberater Dennis 
Thasler von der LBH Steuerbe-
ratung GmbH aus Friedrichs-
dorf referierte über die steuerli-
chen Aspekte der Freiflächen-
PV-Anlagen. Dabei erläuterte er 
die Grundsätze der Ertragsteu-
ern, insbesondere die möglichen 
Risiken bei den Bewertungsan-
sätzen für Freiflächen-Photo-
voltaik-An lagen. Der aktuell von 
der Finanzverwaltung angenom-
mene Bewertungsmaßstab und 
die damit verbundene Umwid-
mung von landwirtschaft lichem 
Betriebsvermögen zu Grund -
vermögen könne zu erheblichen 
Belastungen in der Erbschafts- 
und Schenkungssteuer führen. 

Mangelhafte 
Bewertungsgrundlagen

Dr. Jan-Christoph Friedrichs, 
Sachverständiger der BB Göttin-
gen GmbH, führte aus, dass trotz 
intensiver Recherchen derzeit eine 
nur sehr spärliche Datengrundla-
ge zur Bewertung dieser Flächen 
im Rahmen des Vergleichswert-

verfahrens vorlägen. Diese Daten 
streuten obendrein sehr stark. 

Der fiskalische Ansatz 50 Pro-
zent des Bodenwertes von der 
nächstgelegenen Gewerbefläche 
als Ausgangsbasis zu nutzen, sei 
in keiner Weise sachgerecht, da 
die Ertragslagen dieser Anlagen 
eine solch hohe Einstufung nicht 
hergäben. 

Friedrichs entwickelte ein Mo-
dell zu Ableitungen eines Er-
tragswertzuschlages zu norma-
lem Bodenpreis und zeigte auf, 
dass je nach Standort und Zins-
satz bei der Kapitalisierung Wer-
te von sechs bis zehn Euro pro 
Quadratmeter sachgerecht wä-
ren. In der anschließenden Dis-
kussion ergaben sich aktuelle 
Wertvorstellungen im Bereich 
von vier bis acht Euro pro Qua-
dratmeter in Hessen. 

Sowohl die Ertragswertberech-
nungen als auch die Rückmeldun-
gen aus der Praxis bestätigen so-
mit, dass für die fiskalische Bewer-
tung der Erbschaftssteuer der 
Ansatz des halben Bodenrichtwer-
tes des nächstgelegenen Gewer-
begebiets nicht sachgerecht ist.

Der Sachverständige Joachim 
Schnabel referierte über Abdrift-
schäden und deren Regulierung 
auf landwirtschaftlichen Flächen. 
Neben der methodischen Vorge-
hensweise und der Bedeutung 
der Ertragsverluste im Sonder-
kulturbereich führte Schnabel 
auch die Problematik der Rück-
stände aus, die besonders bei 
Sonderkulturen eine große Rol-
le spielen. Die Problematik ver-

schärft sich dahingehend, dass 
manche Abnehmer noch niedri-
gere Grenzwerte fordern als die 
im Pflanzenschutzgesetz festge-
legten Grenzwerte. Eine beson-
dere Problematik liegt bei Bio-
Betrieben und im Weinbau vor. 

Abdriftschäden und  
Rückstandsproblematik

Für die Gutachtenerstellung 
sind eine exakte Analytik des Pflan-
zenmaterials im Labor nach vor-
heriger Korridorbildung auf dem 
betroffenen Schlag und Wettergut-
achten zur Ableitung von Wind-
richtung und Stärke nötig. Auch 
eine Auswertung der verwendeten 
Applikationstechnik ist notwendig. 
Zudem muss eine Bewertung der 
Vermarktungsfähigkeit nach Pflan-
zenschutzgesetz erfolgen. Schäden 
zwischen 10 000 Euro bis 750 000 
Euro sind heute in Sonderkulturen 
keine Seltenheit und können exis-
tenzbedrohende Auswirkungen für 
den Betrieb haben.

Bodenrichtwerte  
korrekt ableiten

Oliver Leitsch und Katrin 
Barckmann vom Amt für Boden-
management in Fulda referierten 
über die Ableitung von Boden-
richtwerten mittels „Zielbaum-
methode“. Hierbei handelt es 
sich um eine Multifaktorenana-
lyse zum Vergleich von verschie-
denen Gemarkungen, falls keine 
ausreichende Anzahl an Kauf-
preisen vorliegt. Aufgrund der 
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gestiegenen Baukosten und Zin-
sen lässt sich bereits heute ein 
starker Einbruch bei den diesjäh-
rigen Verkäufen von Baugrund-
stücken gegenüber den starken 
Vorjahren feststellen. 

Ein weiterer Schwerpunkt lag 
auf der Vorstellung der neuen 
Immobilienwertermittlungsver-
ordnung (ImmoWertV 2021) 
und den dazugehörigen Muster-
Anwendungshinweisen (Immo-
WertA vom 21. Juli 2023). Diese 
hat das Ziel einer einheitlichen 
Bewertungsmethode für alle An-
wender. Die benötigten Sach-
wertfaktoren, um die Modell-
konformität zu ermöglichen, 
werden in den nächsten Jahren 
einheitlich durch die Gutachter-
ausschüsse bereitgestellt.

Novellierung der  
Waldbewertungsrichtlinien

Im Bereich der Forstwirtschaft 
referierte der Sachverständige Ar-
min Offer über die beabsichtigte 
Novellierung der Waldbewer-
tungsrichtlinien WaldR 2000. Die-
se dienen unter anderem zur Er-
mittlung und Prüfung des Ver-
kehrswerts von Waldflächen. Er 
betonte, dass die bisherige WaldR 
nicht geeignet ist, einen wahr-
scheinlichen Kaufpreis zu ermit-
teln. Deutlich informativer sind die 
Kaufpreise der Gutachterausschüs-
se. Offer stellte ein alternatives 
Bewertungsverfahren vor, welches 
deutlich marktnäher ist. Lediglich 
im Entschädigungsfall ist die Me-
thode der WaldR gut geeignet. 

Zum Thema Baumuntersu-
chungen im Gartenbaubereich 
referierte der Sachverständige 
Daniel Esche. Dabei stellte er 
verschiedene Methoden der 
Baumuntersuchung und deren 
Anwendungsgebiet vor.

Klärung  
steuerlicher Fragen

In der Sparte Steuern unter 
dem Vorsitz des Steuerberaters 

Ludolf von Stockhausen refe-
rierte die Rechtsanwältin Annet-
te Weißenborn vom HLBS in 
Berlin über die aktuellen Aspek-
te aus der Gesetzgebung, Recht-
sprechung und aus Verwaltungs-
anweisungen. 

Neben geplanten Änderungen 
des Steuerberatungsgesetzes be-
handelte Weißenborn das von 
der Bundes regierung geplante 
Wachstumschancengesetz. Das 
neue Gesetz befindet sich aktuell 
noch im Gesetzgebungsverfah-
ren und soll im Wesentlichen ab 
dem 1. Januar 2024 gelten. Das 
geplante Gesetz soll die Liquidi-
tätssituation der Unternehmen 
verbessern und enthält zahlrei-
che Änderungen in vielen Berei-
chen des Steuerrechts.

Der Weg zum  
Sachverständigen

Die Bestellungsbehörde für 
öffentlich bestellte und vereidig-
te Sachverständige beim Regie-
rungspräsidium Kassel berichtete 
über die fachlichen Be stell ungs -
voraussetzungen für öffentlich 
bestellte und vereidigte Sachver-
ständige. Gegenwärtig sind hes-
senweit 67 öffentlich bestellte 
und vereidigte Sachverständige 
bestellt. Auf die einzelnen Fach-
bereiche entfallen 30 Sachver-
ständige für Land wirtschaft, 14 
Sachverständige für Gartenbau, 
16 Sach verständige für Forstwirt-
schaft, ein Sachverständiger für 
Weinbau, vier Sachverständige 
für Fischereiwesen sowie acht 
Sachverständige im Bereich Um-
weltschutz. 

Weitere Infos über die Mög-
lichkeit einer Bestellung als öf-
fentlich bestellter und vereidig-
ter Sachverständiger im Agrar-
bereich ergeben sich auf der 
Internetseite des Regierungsprä-
sidiums Kassel. Anfragen können 
per E-Mail an landwirtschaft@
rpks.hessen.de oder an verband  
@hlbs.de gestellt werden. 
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